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An den zu 1d'~t!IJ 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Wie n 

Zu Z 1888/J-NR/1978 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten Dr.Marga Hubinek 
und Genossen (1888/J), betreffend Einbringung v.on Unterhalts
vorschüssendurch den Bund, beantworte ich wie folgt: 

Zu 1: 'Bis 106.1978 sind in 200574 Fällen Unterhaltsvor
'schüsse geleistet ,wordeno 

Zu 2:' Im gleichen Zeitraum ist in 198 Fällen die Unter
haltsforderung nach § 30 UVG auf den Bund übergegangen .. 

, Zu 3: Der Betrag beläuft sich auf S 8830535,33 .. 
Z,u 4· bis 6: Diese offenen Unterhaltsforderungenwurden 

noch in keinem Fall z,,,angsweise vom Bund hereingebracht. Der-
.zeit werden die notwendigen Eintreibungsmaßnahmen durch die 
Präsidenten der Oberlandesgerichte im Einvernehmen mit dem 
Bunde smini sterium für Justiz vorbereitet (überprüfender 
Schlußabrechn.ungen der' Bezirksverwal tungsbehörden, Beischaf
fung derUnterhai tsti telp Ausforschung und Mahnung der Unter-. 

. haltsschuldner). Die ersten. Fälle z,.,angs\,leiser Eintreibung 
w.erden sodann durch die Präsidenten der Oberlandesgerichte. in 
nächster Zeit vorgenommen werden. 

5 .. Juli 1978 . 
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